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Regeste

Bevölkerungs- und Zivilschutz

Erwägungen

E. 1.1
Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31 ff. des
Verwaltungsgerichtsgesetzes (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen nach
Art. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021), sofern diese von einer
Vorinstanz nach Art. 33 VGG stammen und keine Ausnahme gegeben ist (Art. 32 VGG).
Der angefochtene Beschwerdeentscheid der kantonalen Sicherheitsdirektion stellt eine
Verfügung nach Art. 5 VwVG dar. Gemäss Art. 86 Abs. 1 des Bevölkerungs- und
Zivilschutzgesetzes vom 20. Dezember 2019 (BZG SR 520.1) kann gegen letztinstanzliche,
kantonale Verfügungen in Streitigkeiten nicht vermögensrechtlicher Natur beim
Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden, mit Ausnahme des nicht
betroffenen Bereichs des Aufgebotswesens. Die kantonale Sicherheitsdirektion ist damit
eine zulässige Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. i VGG. Das Bundesverwaltungsgericht
ist zur Beurteilung der Beschwerde zuständig (vgl. Urteil des BVGer A-4242/2020 vom 1.
Februar 2022 E. 1).

E. 1.2
Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1 VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am
Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst. a), durch
den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist (Bst. b) und ein schutzwürdiges
Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c). Streitig ist, ob das Verfahren
nachträglich - nach dem Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung - gegenstandslos geworden ist,
wie die Vorinstanz ausführt, oder der Beschwerdeführer weiterhin ein aktuelles
Rechtsschutzinteresse an der Beschwerde hat, wie dieser geltend macht.

E. 1.2.1
Das schutzwürdige Interesse besteht im praktischen Nutzen, der sich ergibt, wenn
Beschwerdeführende mit ihrem Anliegen obsiegen und ihre tatsächliche oder rechtliche
Situation dadurch unmittelbar beeinflusst werden kann. Das Rechtsschutzinteresse muss
nicht nur bei Einreichen der Beschwerde, sondern auch im Zeitpunkt des Entscheids noch
bestehen. Fehlte das schutzwürdige Interesse schon bei der Beschwerdeeinreichung, ist auf
die Eingabe nicht einzutreten; fällt es im Laufe des Verfahrens dahin, wird die Sache als
erledigt erklärt (BGE 141 II 14 E. 4.4, BGE 137 I 23 E. 1.3.1; Urteil des BVGer
A-615/2023 vom 10. Juli 2024 E. 1.3).

E. 1.2.2



Die Beschwerde richtet sich gegen den Entscheid der Vorinstanz vom 6. Februar 2023.
Darin ordnete diese an, der Schutzraum Nr. 80667 des Beschwerdeführers sei innerhalb
eines Jahres ab Rechtskraft ihres Entscheids wiederherzustellen (Dispositiv Ziffer 2). Der
Beschwerdeführer beantragt, den Entscheid aufzuheben und auf eine Wiederherstellung des
Schutzraumes Nr. 80667 zu verzichten. Zwar hat das BSM (Erstinstanz) mit der
unangefochten gebliebenen Verfügung vom 20. August 2024 den Schutzraum Nr. 80667
aufgehoben; begründet hat das BSM dies damit, dass der Beschwerdeführer inzwischen den
neuen Schutzraum (Raum Nr. 85393) habe bauen lassen und dieser korrekt erstellt worden
sei. Doch ist der Beschwerdeführer - anders als die Vorinstanz zur Begründung der
Gegenstandslosigkeit anführt - durch den Bau des Schutzraums Nr. 85393 nicht der
angeordneten Verpflichtung zur Wiederherstellung des ursprünglichen Schutzraums Nr.
80667 nachgekommen. Es handelt sich beim Schutzraum Nr. 85393 um einen neuen Raum
an einem anderen Ort auf dem Grundstück des Beschwerdeführers, der im Rahmen der
Erweiterung des Untergeschosses seines Wohnhauses erstellt wurde. Würde das
Beschwerdeverfahren als erledigt abgeschrieben, bliebe die Pflicht des Beschwerdeführers
zur Wiederherstellung des Schutzraums Nr. 80677, wie er zutreffend vorbringt, im
Dispositiv des angefochtenen Entscheids bestehen. Daran vermag die Verfügung des BSM
vom 20. August 2024 nichts zu ändern, da das BSM als Erstinstanz den Entscheid der ihr
übergeordneten Rechtsmittelinstanz nicht aufheben und nicht während eines hängigen
Beschwerdeverfahrens über Fragen der Wiederherstellung, soweit sie den vorliegenden
Streitgegenstand betreffen, neu befinden konnte (Devolutiveffekt; vgl. Art. 54 VwVG; BGE
143 I 177 E. 2.5.2; BGE 130 V 138 E. 4.2). Dem Beschwerdeführer ist somit, auch aus
Gründen der Rechtssicherheit, weiterhin ein schutzwürdiges Interesse an der allfälligen
Beseitigung der festgesetzten Wiederherstellungspflicht zuzuerkennen.

E. 1.3
Die Sachurteilsvoraussetzungen zur Beurteilung der frist- und formgerecht eingereichten
Beschwerde sind somit gegeben.

E. 2
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzungen des
Bundesrechts - einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens -, auf
unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und auf
Unangemessenheit hin (Art. 49 VwVG).

E. 3
Zu prüfen ist, ob die Pflicht des Beschwerdeführers zur Wiederherstellung des Schutzraums
Nr. 80677 aufzuheben ist.

E. 3.1
Das Bundesverwaltungsgericht wendet das Recht von Amtes wegen an. Es ist gemäss Art.
62 Abs. 4 VwVG an die Begründung der Begehren nicht gebunden und kann die
Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder
abweisen. Massgebend ist grundsätzlich die Sachlage im Urteilszeitpunkt; der Entscheidung
des Bundesverwaltungsgerichts ist der Sachverhalt zugrunde zu legen, wie er sich im
Zeitpunkt der Entscheidung verwirklicht hat und bewiesen ist (statt vieler BVGE 2011/1 E.
2; BVGE 2014/1 E. 2; Urteil des BVGer A-2883/2022 vom 16. Dezember 2024 E. 3;
Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3.
Aufl. 2022, Rz. 2.206).



E. 3.2
Der rechtserhebliche Sachverhalt hat sich im Laufe des Beschwerdeverfahrens verändert.
Der Beschwerdeführer stellte am 19. Juli 2023 bei der Bau- und Planungskommission
seiner Wohngemeinde Z._____ ein Gesuch für den Bau des neuen Schutzraums. Mit
Amtsbericht vom 12. September 2023 hielt das BSM - als für den Bevölkerungsschutz
zuständige Behörde des Kantons - fest, der Kanton genehmige das Gesuch unter der
Bedingung, dass 8 Schutzplätze als Ersatz für den bestehenden Schutzraum Nr. 80677
verwirklicht würden. Sobald die Abnahme des neuen Schutzraums Nr. 85393 durchgeführt
worden sei, sei der Raum Nr. 80677 nicht mehr notwendig. Mit Bauentscheid vom 25.
Oktober 2023 bewilligte die Gemeinde das Baugesuch des Beschwerdeführers und
eröffnete ihm mit der Bewilligung auch die vom BSM gestellte Bedingung. Es ist unstrittig,
dass der neue Schutzraum Nr. 85393 inzwischen gebaut worden ist. Ebenfalls ist die
Abnahme des Schutzraums bereits erfolgt. Gemäss dem Prüfbericht der G._____ GmbH
vom 16. Juli 2024 und dem Abnahmeprotokoll des Bauinspektors der Gemeinde Z._____
vom 25. Juli 2024 wurde der neue Schutzraum Nr. 85393 korrekt erstellt und überdies
gemäss den geltenden Vorgaben ausgerüstet.

E. 3.3
Gestützt auf diese Sachlage gehen die Vorinstanzen sowie der Beschwerdeführer
übereinstimmend davon aus, dass mit dem neuen Schutzraum Nr. 85393 ein äquivalenter
Ersatz für den auf demselben Grundstück gelegenen Schutzraum Nr. 80667 realisiert
wurde, und letzter daher nicht mehr erforderlich ist. Es bestehen keine Hinweise darauf,
dass die Wiederherstellung des Schutzraums Nr. 80667 zur Verwirklichung der
Bestimmungen über die Gewährleistung ausreichender Schutzräume und der damit
verbundenen Pflichten des Beschwerdeführers noch geboten wäre (vgl. Art. 60 ff. BZG;
Art. 70 ff. der Verordnung über den Zivilschutz [ZSV; SR 520.11]; §§ 58 ff. des kantonalen
Bevölkerungsschutzgesetzes [KBSG BSG 521.1]; §§ 65 ff. der kantonalen Verordnung
über den Bevölkerungsschutz [KBSV; BSG 521.10]). Mit dem neuen Schutzraum Nr.
85393 wurde der Schutzraum Nr. 80667 gemäss den Vorgaben der erstinstanzlichen
Fachbehörde ersetzt. Die Wiederherstellung bzw. Erneuerung des Schutzraums Nr. 80667
anzuordnen, ist daher unnötig und somit unverhältnismässig (Art. 5 Abs. 2 BV). Im
Übrigen sind ebenso die Voraussetzungen der Aufhebung des Schutzraums Nr. 80667
erfüllt; die Kosten der Erneuerung wären angesichts des bereits realisierten Ersatzes
unverhältnismässig hoch (Art. 82 Abs. 2 Bst. d ZSV). Es ergibt sich demnach, dass die von
der Vorinstanz verfügte Verpflichtung des Beschwerdeführers zur Wiederherstellung des
Schutzraums Nr. 80677 zu beseitigen ist.

E. 3.4
Bei diesem Ergebnis kann offenbleiben, ob der angefochtene Beschwerdeentscheid im
Zeitpunkt seines Erlasses rechtmässig war.

E. 4
Zusammenfassend ist die Beschwerde gutzuheissen und der angefochtene Entscheid
aufzuheben. Weiter ist die Sache an die Vorinstanz zur Neuverlegung der vorinstanzlichen
Verfahrenskosten und Parteientschädigungen zurückzuweisen. Diese richten sich nach dem
kantonalen Verfahrensrecht.

E. 5



Es bleibt über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des Beschwerdeverfahrens zu
befinden.

E. 5.1
Da der Beschwerdeführer obsiegt, hat er keine Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
VwVG). Der Vorinstanz sind ebenfalls keine Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs.
2 VwVG). Demzufolge sind keine Verfahrenskosten zu erheben. Dem Beschwerdeführer ist
der einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 2'000.- nach Eintritt der Rechtskraft des
vorliegenden Urteils zurückzuerstatten.

E. 5.2
Ganz oder teilweise obsiegenden Parteien ist von Amtes wegen oder auf Begehren eine
Entschädigung für ihnen erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten
zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Dem obsiegenden Beschwerdeführer steht demnach
eine Parteientschädigung zu Lasten der Vorinstanz zu. Die Entschädigung umfasst die
Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei (vgl. Art. 8 ff. des
Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom
21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Wird wie vorliegend keine Kostennote
eingereicht, setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund der Akten fest (vgl. Art. 14
Abs. 2 VGKE). In Anbetracht des Umstands, dass der Rechtsvertreter den
Beschwerdeführer bereits im ersten Rechtsgang sowie vor der Vorinstanz vertreten hat, der
begrenzten Zahl der relevanten Sach- und Rechtsfragen, der verfassten Rechtsschriften und
des mutmasslichen Arbeits- und Zeitaufwandes für das Verfahren ist eine Entschädigung
von Fr. 1'500.- angemessen. (Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.)
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